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Fax: 043 960 80 41 

 

 

 

 

     Forelhaus Zürich 

     Schrennengasse 18 

     8003 Zürich 

 
KOSTENGUTSPRACHE 
Sozialtherapeutisches Wohnen Schrennengasse 

 

Der/Die Unterzeichnete leistet Kostengutsprache für: 
 

Herrn/Frau:____________________________ Geb.-Dat.:___________ 
 
Für die Dauer des Aufenthaltsvertrages die Tagestaxe für Pensionskosten (Zimmer, Halbpension), 

sozialtherapeutische Leistungen und Urinproben. Bei Abbruch des Aufenthaltes wird Kostenträgern 

unbesehen der geltenden 30 – tägigen Kündigunsfrist eine Pauschale von 10 Tagen verrechnet.  

Für die Dauer des effektiven Aufenthaltes die Nebenkosten. Für ein allfälliges späteres Probewohnen 

für Einzelwohnen im Studio Seebacherstrasse 72 gilt eine Taxe von Fr. 130.- / Tag. 

 
TAXE 

� Tagestaxe Zürcher Gemeinde Fr. 160.- 
oder 

� Tagestaxe ausserkantonale Gemeinde (IVSE-Tarif)  Fr. 242.- 
 

NEBENKOSTEN 

� Monatliche Nebenkosten nach SKOS-Richtlinien und Vereinbarung mit der Stadt Zürich 
 Persönlicher Bedarf   Fr. 576.-  
 Mehrauslagen für auswärtige Mittagsverpflegung  Fr. 168.- (100 % Beschäftigung) 
 Integrationszulage (IZU) bei externer Beschäftigung  Fr. 300.- (100 % Beschäftigung) 
 oder  
 Minimalzulage (MIZ) bei temp. interner Beschäftigung  Fr. 100.- 
oder 

� Monatliche Nebenkosten gemäss separater Verfügung.  
Bitte Betrag für Mittagessen (keine Kochgelegenheit) und Regenbogen-Abo einschliessen. 

 

MASSNAHMEKLIENTiNNEN 
Für MassnahmeklientInnen Tagespauschale für Taxe, obligatorische wöchentliche Psychotherapie im 
FHZ und Nebenkosten bzw. persönlicher Bedarf.  

 
� Tagespauschale für MassnahmeklientInnen Kanton Zürich Fr. 210.-  

� Tagespauschale für MassnahmeklientInnen ausserkantonal Fr. 292.-  
 

Bemerkungen:  

� Arztrechnungen erhalten Sie i. d. R. direkt vom behandelnden Arzt zugestellt.  

Eine Abtretungserklärung für Krankenkassengutschriften wurde unterzeichnet: Ja ���� Nein ���� 

� Krankenkasse und Franchisen werden direkt vom Sozialdienst bezahlt: Ja ���� Nein ���� 

� Eine Haftplichtversicherung ist für unsere BewohnerInnen obligatorisch.  

Diese wird durch den Sozialdienst abgeschlossen:   Ja ���� Nein ���� 

(Prämie wird andernfalls separat verrechnet) 
 

Ort und Datum: Stempel/Unterschrift: 


